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§ 15 KflG Konzessionsdauer und
jährliche Betriebsdauer

 KflG - Kraftfahrliniengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

1. (1)Die Konzession zum Betrieb einer Kraftfahrlinie wird auf höchstens zehn Jahre erteilt. Die Konzession kann auf

einen kürzeren Zeitraum erteilt werden, wenn

1. a)ein zeitlich begrenztes oder nur vorübergehendes Verkehrsbedürfnis vorliegt, oder

2. b)die Harmonisierung des Ablaufes der Dauer einer oder mehrerer Konzessionen für die Realisierung der

konkreten Ziele der Bundes- und Landesverkehrsplanung zweckdienlich ist (§ 37 Abs. 3).

2. (2)Die Konzession zum Betrieb einer Kraftfahrlinie, die Gegenstand eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages im

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist, wird auf höchstens zehn Jahre, unter der Voraussetzung des Art. 4

Abs. 3 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 jedoch auch auf höchstens fünfzehn Jahre erteilt.

3. (3)Die Konzession kann ferner entweder für den Betrieb während des ganzen Jahres oder für einen bestimmten

Zeitraum während eines Jahres erteilt werden. Eine ohne nähere Bestimmung erteilte Konzession gilt für den

Betrieb während des ganzen Jahres.
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